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zu S'99/J. 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Huher und Genossen, Nr. 599/ J-HR/ 1976 
vom 1976 07 07: "Sanierun~ der schienen­
gleichen B~lnabersetzung Lienz/TriAtacher 
StraPe". 

Zu Ihrer Anfra'Ge erlaube ich mir, folgendes mi.tzuteilen: 

Bereits 1971 erkl~rte mein Amtsvorgnnger die Bereitschaft, die 

Befestigung der Stral'.Jenfahrbahn im Kreuzungsbereich der Tristacher 

Landesstraße TI':...1. t Betonplatten in das Bauproeramm 1972 aufzunehmen, 

falls sich die Straßenver~'raltu'1g doch nicht fl'ir eine schienenfreie 
Lösung entscheiden und der schieneneleiche Bahnilberr:ang daher weiter 

bestehen bleiben sollte. 

Zu dieser Befestigung kam es damals nicht, da die Landesstraßenver­

i'laltung Anfang 1972 ersuc}1te, das eisenbahnrechtliche Genehmigungs­

verfahren fUr das Projekt einer niveaugleichen Straßenverbreiterung 
vorerst auszusetzen, um d2.e r.1öglichkeiten zur Errichtung einer 

Überführung zu prilfen. Unabhängig davon, daß eine schienenfreie 

Kreuzung nach Auffassung der öBB angeAichts des zunehmenden Straßen­

verkehrs als die Z\'leckrM~ßigste und befriedigendste Lösung anzu­
sehen wäre, ha.ben die öBB dennoch 1974 probevre:tse bereits zwei 
Gleise mit Betonbohlen ausgestattet. 

Erst 1975 teilte das Baubezirksamt Lienz schließlich mit, daß das 
Projekt eines sChienenfreien Bahnüberganees fallen gelassen wurde, 

und reichte die UnterlaGen fUr die e:isenb2hn!~echtliche Genehmi[une; 
einer niveaugleichen Verbreiterung der Tristacher Strare neuerlich 
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ein. Bis zur Gene!1Iiligung dieses Projektes fehlten die Vorau:3setzungen 

für einenvollst~ndigen Ausbau der Kreu~ung mit Betonbohlen. 

Die Arbeiten k(~nnen nunmehr nach Vorliegen der erforderliehen 

eisenbahnrechtlichen Genehmiguns \'re:Ltergef\1hrt werden, sobald 

das Vorhahen der Verbreiterung der Tristacher Stra0e zwischen 

dem Baubezirksamt und der Gemeinde 13.enz sowie den Österreichi-

schen Bundesbahnen endgültig abgestimmt ist. Die lwsstattung der 

restlichen Gleise mit Betonbohlen wurde daher bereits vorsorglich 

in das Bauprogramm 1977 der Bundesbahndirektion Villach aufge-

nommen. 
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